
Antragsverfahren Identitätskarte (IDK) 
 
 
 
Die Identitätskarten ohne Kombination mit einem Pass werden bei der Wohnsitz-

gemeinde beantragt. 

 

Am Schalter der Einwohnerkontrolle stellen Sie persönlich den Antrag. Sie weisen 

sich mit einem amtlichen Dokument über Ihre Identität aus. Minderjährige benötigen 

die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters und sind zur Unterzeichnung des 

Antragsformulars durch einen Elternteil zu begleiten. 

 

 

Notwendige Unterlagen 

- Amtliches Dokument zum Nachweis der Identität 

- Alte Identitätskarte (sofern vorhanden) 

- Falls Identitätskarte verloren: Verlustmeldung der Kantonspolizei 

- Passfoto neuesten Datums (siehe Fotomustertafel auf www.schweizerpass.ch)  

 

 

Gebühren (alle Preise inklusive Portokosten) 

 

Kinder/Jugendliche bis 18. Altersjahr  Erwachsene ab 18. Altersjahr 

(Gültigkeitsdauer 5 Jahre)    (Gültigkeitsdauer 10 Jahre) 

 

Fr. 35.--          Fr. 70.--    

 

 

Die Identitätskarte wird Ihnen in der Regel innert 10 Arbeitstagen vom Hersteller 

eingeschrieben nach Hause geschickt. Weitere Informationen erhalten Sie auf 

www.schweizerpass.ch  

http://www.schweizerpass.ch/
http://www.schweizerpass.ch/

